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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Idstein plant am nordöstlichen Siedlungsrand von Wörsdorf eine städtebauliche Erweiterung 

der Ortslage (Feuerwehr). Aus vorgenanntem Grund wird hierzu von Seiten der Stadt Idstein der Be-

bauungsplan „Brückenbacher Weg“ aufgestellt. Für die Realisierung des Vorhabens sind die arten-

schutzrechtlichen Belange gemäß BNatSchG zu berücksichtigen. Aufgrund des Artenpotentials der im 

Plangebiet vorhandenen Biotopstrukturen war nicht auszuschließen, dass durch das Vorhaben streng 

geschützte Arten und/oder FFH-Anhang-IV-Arten beeinträchtigt werden. Aufgrund der vorgenannten 

Sachverhalte wurde eine aktuelle Bestandserfassung der Fauna (Fledermäuse, Vögel, Reptilien, Am-

phibien, Tagfalter) beauftragt, welche vom Büro für angewandte Faunistik und Monitoring (Fernwald) 

durchgeführt wurde. Im vorliegenden Bericht werden die Untersuchungsergebnisse der faunistischen 

Erhebungen aus dem Jahre 2023 dargestellt und bewertet. Die aktuelle Kartierung bietet eine wesent-

liche Grundlage für die artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) des Vorhabens hinsichtlich der Verbotstat-

bestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 

 

 

 

2 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich am nordöstlichen Ortsrand von Wörsdorf (Stadt Idstein). Auf 

der Westseite grenzt das Plangebiet unmittelbar an die rückwärtige Wohnbebauung entlang der Hen-

riettenthaler Straße. Der Süden wird von der Walsdorfer Straße begrenzt. Am Ostrand des Gebietes 

verläuft zum Außenbereich hin der Wörsbach. Der nordwestliche Gebietsrand wird von einem befestig-

ten Wirtschaftsweg begrenzt, welcher nach Osten über den Wörsbach führt. Hieran schließt sich nach 

Norden ältere Bebauung an. Der Brückenbacher Weg im Süden erschließt die rückwärtige Wohnbe-

bauung entlang der Walsdorfer Straße. 

 

 
 

Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebietes 

 

Die aktuelle Nutzung des Plangebietes umfasst ganz überwiegend frisch bis deutlich wechselfeuchtes 

Grünland mit einer Wiesenmahd. Dabei weisen Reste alter Weidezäune auf eine ehemalige Beweidung 

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) 
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von Teilflächen hin. Kleinflächig wurden Obstbäume gepflanzt sowie Blühstreifen angelegt. Am Nord-

rand der Walsdorfer Straße existiert eine Bebauung mit Wohnhäusern sowie nördlich vorgelagerten 

landwirtschaftlichen Hallen. Der Wörsbach am Ostrand des Gebietes stellt sich als begradigtes Fließ-

gewässer dar. Reste von Ufergehölzen beschränken sich auf einen kleinen naturnahen Gewässerab-

schnitt unmittelbar nördlich der Walsdorfer Straße. Naturräumlich befindet sich das Plangebiet im Id-

steiner Grund (303.1) und somit im Bereich der Idsteiner Senke (303) (KLAUSING 1988). 

 

  
Abb. 2: Westrand zur Wohnbebauung  Abb. 3: Südrand am Brückenbacher Weg 
Foto: M. Grenz (21.04.2023) Foto: M. Grenz (21.04.2023) 

 

  
Abb. 4: Ufergehölze am südlichen Wörsbach  Abb. 5: Biotopanlage mit Blühstreifen und Obstbäumen 
Foto: M. Grenz (21.04.2023) Foto: M. Grenz (21.04.2023) 

 

  
Abb. 6: Wörsbach nach Starkregen Abb. 7: Reste von Weidezäunen  
Foto: M. Grenz (21.04.2023) Foto: M. Grenz (21.04.2023) 
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3 Methodik 

3.1 Fledermäuse  
 

Bei der vorliegenden Untersuchung wurde zur Wochenstubenzeit 2023 eine automatische akustische 

Erfassung von Fledermäusen durchgeführt. Im Plangebiet wurde hierzu zwischen Mai und Juli eine 

automatische Rufaufzeichnung mittels Batcorder der Firma ecoObs GmbH vorgenommen. Die Auf-

nahmen wurden dabei zu Beginn der Wochenstubenzeit vom 20.-23. Mai (FB1) sowie gegen Ende der 

Wochenstubenzeit vom 22.-24. Juli (FB2) vorgenommen. Die Standorte der Batcorder (FB1, FB2) wer-

den in Abb. 8 dargestellt. Die Einstellung der Geräte erfolgte gemäß der von ecoObs empfohlenen 

Grundeinstellungen. Hierbei wurde der nächtliche Aufnahmezeitraum auf 17:00-06:00 festgelegt. Die 

Verwaltung und Vorauswertung der Daten wurde über die Software der Firma ecoObs (bcAdmin 4, 

bcAnalyse3 Pro und batident 1.03) durchgeführt. Im Nachgang wurde eine manuelle Überprüfung und 

Korrektur (mindestens auf Gruppenebene) der mittels batident ermittelten Ergebnisse sämtlicher 

Rufsequenzen vorgenommen. Die Artbestimmung erfolgte u.a. anhand der Arbeiten von SKIBA (2003), 

LIMPENS & ROSCHEN (2005), PFALZER (2002) und DIETZ & KIEFER (2014). 

Ergänzend wurde im Plangebiet das Quartierpotential für Fledermäuse im Bereich der Gehölzbestände 

und Gebäude ermittelt. Im Rahmen der Gehölzkontrolle vom 05.04.2023 wurden hierbei verschiedene 

Typen von Spechthöhlen, Stammhöhlen, Asthöhlen sowie Stämme mit abstehender Rinde und Totholz 

erfasst. Eine Quartierbewertung der Gebäude des Plangebietes beschränkte sich auf eine Sichtung der 

Außenfassaden. 

 

 
Fledermäuse: FB1-FB2 Batcorder; Reptilien KV1-KV5 künstliche Verstecke 
 
Abb. 8: Lage der Probeflächen im Untersuchungsgebiet 

 

 

Kartendaten: DOP 20 - Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 



Faunistisches Gutachten   

Bebauungsplan >Brückenbacher Weg< Stadt Idstein, Stt. Wörsdorf 

 

 
Büro für angewandte Faunistik und Monitoring (BFM) Stand: 10/2023 

- 6 - 

 

3.2 Vögel  
 

Die avifaunistische Bestandsaufnahme wurde innerhalb des Geltungsbereichs für den Bebauungsplan 

sowie dessen Randflächen in der Zeit zwischen April und Juli 2023 durch 6 Geländebegehungen 

durchgeführt (05.04., 19.04., 18.05., 23.05., 25.06., 20.07.2023). Eine Kontrolle in der Dämmerungs-

phase erfolgte am 23.05. und 25.06.2023. Die Erhebung wurde akustisch-visuell unter Zuhilfenahme 

eines Fernglases vorgenommen. Ergänzend erfolgte der Einsatz von Klangattrappen (z.B. Eulen, 

Spechte). Arten deren Erhaltungszustand in Hessen ungünstig-unzureichend (gelb) oder ungünstig-

schlecht (rot) ist, wurden grundsätzlich in Form einer Revierkartierung (vgl. BERTHOLD et al. 1980, BIB-

BY et al. 1995) unter Berücksichtigung der Methodenstandards nach SÜDBECK et al. (2005) erfasst. Der 

Artenbestand wurde in Brutvögel (BV), Randbrüter (RB) sowie Gastvögel (G) (u.a. Nahrungsgäste) 

unterteilt. Die Artbestimmung erfolgte anhand der Arbeiten von SVENSSON (2011), HEINZEL, FITTER, 

PARSLOW (1977), SÜDBECK et al. (2005) und BERGMANN et al. (2008). 

 

 

3.3 Reptilien 

 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte 2023 durch die Ausbringung 5 künstlicher Verstecke (KV) bzw. 

Reptilienpappen, sowie deren viermalige Kontrolle im Rahmen der gezielten Flächenbegehungen zur 

Bestandserfassung. Eine Ausbringung der Reptilienpappen erfolgte am 05. April 2023, wobei die 

künstlichen Verstecke verortet und nummeriert wurden. Die Standorte der künstlichen Verstecke (KV1-

5) werden in Abb. 8 dargestellt. Die Begehungen wurden im Zeitraum zwischen April und August 

(hier: 19.04., 18.05., 25.05., 20.07.2023). durchgeführt. Die Termine umfassten hier mit Schwerpunkt 

die Zeit von Balz, Paarung und Eiablage im späten Frühjahr bzw. Frühsommer. Die Kartierung erfolgte 

bei optimalen Witterungsbedingungen in den Vormittags- oder späten Nachmittagsstunden durch ge-

zielte Sichtbeobachtungen im Bereich Wert gebender Habitatstrukturen (z.B. Wegsäume, lückige Ru-

deralfluren). Darüber hinaus wurde an geeigneten Strukturen eine Suche unter Holz, Steinen etc. vor-

genommen. Die Artbestimmung erfolgte anhand der Arbeiten von GÜNTHER (1996), GRUBER (1989), 

BLANKE (2010), IHSSEN & ALTENBURG (1981) und MATZ & WEBER (1983). 

 

  
Abb. 9: Einsatz künstlicher Verstecke  (KV1) Abb. 10: Einsatz eines Batcorders (Standort FB1) 
Foto: M. Grenz (05.04.2023) Foto: M. Grenz (18.05.2023) 
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3.4 Amphibien 

Eine Erfassung der Amphibien erfolgte durch drei Begehungen an den potentiellen Laichgewässern 

des Untersuchungsgebietes (05.04., 19.04., 18.05.2023). Der Artnachweis wurde tagsüber durch Ke-

schern im Uferbereich, Sichtbeobachtungen sowie Verhören durchgeführt. Darüber hinaus wurden ggf. 

Zufallsbeobachtungen von Tieren im Landlebensraum registriert. Die Artbestimmung erfolgte u.a. 

anhand der Arbeiten von NÖLLERT & NÖLLERT (1992), EIKHORST (1982) und DUGUET & MELKI ed. (2003). 

 

 

3.5 Tagfalter und Widderchen 

 

Die Erfassung der Tagfalter wurde 2023 an fünf Terminen in der Zeit von Mai bis August vorgenom-

men (18.05., 23.05., 25.06., 20.07., 29.07.2023). Die Kartierung erfolgte durch eine flächige Sichtkon-

trolle Wert gebender Biotopstrukturen des Untersuchungsgebietes mit Schwerpunkt im Bereich blüten-

reicher Grünlandbestände und Saumstrukturen. Während der Geländebegehungen wurden die Tiere 

über Sichtbeobachtungen sowie über den Fang mittels eines feinmaschigen Keschers (Schmetterlings-

netz) erfasst. Die Kartierung wurde ausschließlich bei günstigen Wetterverhältnissen durchgeführt. 

Während der gezielten Suche bestandsgefährdeter Arten wurden die tageszeitlichen Aspekte der Flug-

aktivität der einzelnen Arten nach Möglichkeit berücksichtigt. Die Artbestimmung erfolgte u.a. anhand 

der Arbeiten von SCHWEITZER BUND FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.) (1987), WEIDEMANN (1995), KOCH (1991), 

SETTLE ET AL. (2005) sowie EBERT & RENNWALD (Hrsg.) (1991a, 1991b, 1994). 
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4 Ergebnisse 

 

4.1 Fledermäuse 

4.1.1 Artenspektrum, Schutz, Gefährdung 

 

Von den 21 für Hessen nachgewiesenen Fledermausarten (vgl. DIETZ, HÖCKER, LANG & SIMON, 4. Fas-

sung, Stand 2023) wurden im Rahmen der vorliegenden Bestandserhebungen durch eine akustische 

Erfassung mittels Horchbox (batcorder) mindestens vier Fledermausarten im Untersuchungsgebiet 

festgestellt. Hierbei handelt es sich um Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Rauhautfledermaus 

(Pipistrellus nathusii), Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) und eine Art der Langohren (Plecotus auri-

tus/austriacus). 

 

Eine sichere bioakustische Unterscheidung der Langohren ist nicht möglich (vgl. SKIBA 2003, MARCK-

MANN & PFEIFFER 2020), sodass akustische Nachweise der zwei ähnlich rufenden Arten nicht eindeutig 

dem Braunen oder Grauen Langohr zugeordnet werden können.  

 

Tab. 1: Liste der 2023 nachgewiesenen Fledermausarten im Untersuchungsgebiet  
 

Schutz und Gefährdung  
Wissenschaftlicher 
Name 

 
Deutscher Name BNG FFH RLH RLD 

s b II IV 
x x  x 3 * Pipistrellus pipistrellus  Zwergfledermaus 

x x  x 2 * Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus 

x x  x 2 D Nyctalus leisleri Kleinabendsegler 

x x  x 3 1 3
2 

1 Plecotus auritus/austriacus # 
‘#1#1#us/branthii #1 

Braunes/Graues Langohr 

x = Nachweis;  # = eine akustische Unterscheidung der Arten ist nicht möglich. 

 

Schutz und Gefährdung: Erhaltungszustände:  

BNG =    Bundesnaturschutzgesetz:  Hessen: HLNUG, Abteilung Naturschutz (Stand 23. Oktober 2019) 

   b = besonders geschützte Art Deutschland: BfN (Stand 30. August 2019) 
   s = streng geschützte Art grün = günstig gelb = unzureichend  
    rot = schlecht  grau = unbekannt 

    weiß = keine Angabe    

      

FFH = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie:  
II  = in Schutzgebieten zu schützende Arten 
IV = besonders zu schützende Art 

RLH = Einstufung in der Roten Liste Hessen  
  (DIETZ, HÖCKER, LANG & SIMON, 4. Fassung, Stand 2023)  

RLD = Einstufung in der Roten Liste Deutschlands  
  (MEINIG et al. 2020, Stand November 2019)  

 

Gefährdungskategorien: 
0 = ausgestorben oder verschollen G = Gefährdung anzunehmen 
1 = vom Aussterben bedroht R = extrem selten 

2 = stark gefährdet 3 = gefährdet  

  V = zurückgehende Art der Vorwarnliste D = Daten unzureichend 
 * = ungefährdet -  = kein Nachweis oder nicht etabliert  
 # = nicht bewertet   
 ? = Daten ungenügend ! = nicht aufgeführt 
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Gemäß der aktuellen Roten Liste der Säugetiere Hessens (DIETZ, HÖCKER, LANG & SIMON, 4. Fassung, 

Stand 2023) werden Zwergfledermaus und Braunes Langohr als „gefährdet“ eingestuft. Das Graue 

Langohr ist „vom Aussterben bedroht“. Die übrigen der im Untersuchungsgebiet festgestellten Arten 

gelten in Hessen als „stark gefährdet“. Auf bundesweiter Ebene wird das Graue Langohr ebenfalls als 

„vom Aussterben bedroht“ bewertet, das Braune Langohr als „gefährdet“ geführt. Die Datenlage für 

eine Gefährdungseinschätzung wird für den Kleinabendsegler bundesweit als unzureichend eingestuft. 

 

Alle im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten werden in Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt 

und sind deshalb gemäß § 10 Bundesnaturschutzgesetz „streng geschützt“ (BfN 1998).  

Hinsichtlich der Erhaltungszustände der nachgewiesenen Arten in Hessen (Stand: 23. Oktober 2019) 

werden diese für Kleinabendsegler und Graues Langohr als „unzureichend“ bewertet. Der Erhaltungs-

zustand der Rauhautfledermaus ist unbekannt. Der Erhaltungszustand von Zwergfledermaus und 

Braunem Langohr ist hiernach günstig. 

 

 

4.1.2 Automatische akustische Erfassung mittels Batcorder 

 

Nach einer automatisierten Artdiagnose der identifizierten Fledermauskontakte wurden die mittels 

batident ermittelten Ergebnisse einer manuellen Überprüfung und Korrektur (mindestens auf Grup-

penebene) unterzogen. Hierbei wurden in drei Nächten im Mai und Juli 2023 aus 249 akustischen 

Aufnahmen (271 sec.) mindestens vier Fledermausarten erfasst. 

 

Tab. 2: Fledermausaktivität an Standort FB1 im Mai und Juli 2023 (nach manueller Bearbeitung) 

Art (bzw. Gruppe)  Kürzel FB1 2023 Summe  Lauttypen 

 

 
05 07 abs. 

% 

Summe der 

 Aufnahmen 

Prozent  

(%) 

Kleinabendsegler Nlei  8 8 3,21 

  

  

Nyctaloide: 21 

  

  

  

8,43 

 Nycmi  5 5 2,01 

 Nyctaloid  7 7 2,81 

 Nyctief  1 1 0,40 

Braunes/Graues Langohr Plecotus  1 1 0,40 Plecotus: 1 0,40 

 Phoch  1 1 0,40 

 

 Pipistrelloide: 227 

  

  

  

  

91,16 

Zwergfledermaus Ppip 165 56 221 88,76 

 Ptief  1 1 0,40 

Rauhautfledermaus Pnat 4   4 1,61 

Aufnahmen 169 80 249 100,00   100,00 

Sekunden 230 41 271      

Erläuterung: Kürzel mit Gruppenzuordnung gemäß Programm BatIdent 

 

Im Rahmen einer vergleichenden Auswertung nach Lautgruppen wurde die Summe der Flugaktivitäten 

den Gruppen Myotini, Nyctaloid, Pipistrelloid, Plecotus, Barbastella und Rhinolophus zugeordnet. Hier-

bei dominierte im Untersuchungsgebiet mit 227 Aufnahmen (91,16%) die Gruppe Pipistrelloid, welche 

hier vor allem der Zwergfledermaus (221 rec.) sowie untergeordnet der Rauhautfledermaus (4 rec.) 
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zuzuordnen sind. Die Gruppe der Nyctaloiden wurde mit 21 Rufen (8,43%) aufgezeichnet. Die Gruppe 

Nyctaloid umfasst in Hessen sowohl Arten der Gattung Nyctalus, Eptesicus und Vespertilio, wobei die 

vorliegenden Rufe vor Ort dem Kleinabendsegler zuzuordnen sind. Die Rufe der Gruppe Plecotus 

(Langohren) lag mit 1 Aufnahme bei 0,40%. Die Rufgruppen Myotini, Barbastella und Rhinolophus 

wurden im Rahmen der akustischen Aufnahme nicht erfasst. 

 
 

 
Abb. 11: Nächtliche Fledermausaktivität an Standort FB1 vom 18-20.05.2023 (n=169) 

 

 

 
Abb. 12: Nächtliche Fledermausaktivität an Standort FB2 vom 24.-26.07.2023 (n=80) 
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In der Zusammenschau der akustischen Aufnahmen vom Mai und Juli 2023 ist am Standort eine ge-

ringe bis mittlere Aktivität der erfassten Fledermäuse zu verzeichnen. Anhand der Daten kann das 

Untersuchungsgebiet als Transfer- und Jagdgebiet für mindestens vier Fledermausarten angesprochen 

werden. Eine erhöhte Flugaktivität in den Aus- und Einflugphasen, welche auf eine unmittelbare Quar-

tiernähe hinweisen kann, wurde am Standort nicht verzeichnet (s. Abb. 11 und 12).  

 

 Darstellung wertgebender Arten: 
 

Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) wurde im Mai und Juli 2023 mittels Batcorder mit min-

destens 212 Rufsequenzen erfasst (88,76%) und ist damit die häufigste Art des Untersuchungsgebie-

tes. Das Untersuchungsgebiet wird von der Art nachweislich als Transfer- und Jagdgebiet genutzt. 

Zwergfledermäuse sind typische Spaltenbewohner, deren Quartiere regelmäßig in bzw. an Gebäuden 

auftreten. Hinweise auf eine unmittelbare Quartiernähe der Art liegen nicht vor. Dennoch ist eine tem-

poräre Quartiernutzung (z.B. Männchenquartier) im Plangebiet nicht auszuschließen (z.B. Nistkästen, 

landwirtschaftliche Halle, Wohnhäuser). Die Existenz einer Wochenstubenkolonie ist im Bereich der 

angrenzenden Siedlungslage von Wörsdorf zu erwarten. 

 

Die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) wurde im Mai 2023 mittels Batcorder mit mindestens 4 

Rufsequenzen erfasst (1,61%). Das Plangebiet wird von dem typischen Langstreckenzieher im Früh-

jahrszug bis in den Mai hinein vor allem als Transfergebiet durchquert sowie untergeordnet als Jagd-

gebiet genutzt. Die Rauhautfledermaus ist eine typische Waldfledermaus mit Quartieren und Wochen-

stuben in Baumhöhlen und -spalten, oft hinter abstehender Rinde alter Eichen und in Stammspalten. 

Ersatzweise nimmt sie auch Nistkästen oder Spalten an Gebäuden z.B. in Rollladenkästen, unter Dach-

ziegeln, in Mauerritzen, hinter Holzverkleidungen an. Eine temporäre Quartiernutzung (Zwischenquar-

tier) ist im Plangebiet nicht auszuschließen (z.B. Nistkästen, landwirtschaftliche Halle).  

 

Der Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri) wurde im Juli 2023 mittels Batcorder mit mindestens 8 bestä-

tigten Rufsequenzen erfasst (3,21%). Das Untersuchungsgebiet wird von der Art nachweislich als 

Transfer- sowie untergeordnet als Jagdgebiet (Wörsbachaue) genutzt. Hinweise auf eine unmittelbare 

Quartiernähe der Art liegen nicht vor. Der Kleine Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, die 

gelegentlich auch Gebäudequartiere bezieht. Die Existenz einer Wochenstubenkolonie der Art ist in 

umliegenden Wäldern oder ist im Bereich der angrenzenden Siedlungslage von Wörsbach nicht auszu-

schließen. 

 

Die Gruppe der Langohren (Plecotus auritus/austriacus) wurde im Juli 2023 mittels Batcorder mit min-

destens 1 bestätigten Rufsequenz erfasst (0,40%). Das Untersuchungsgebiet wird von Braunem oder 

Grauen Langohr vereinzelt als Transfer- und Jagdgebiet genutzt. Hinweise auf eine unmittelbare Quar-

tiernähe der Art liegen nicht vor.  

 

 

4.1.3 Darstellung der Quartiersituation 

 

Das potentielle Quartierangebot für Fledermäuse umfasst innerhalb des Plangebietes Nistkästen sowie 

landwirtschaftliche Hallen und Wohnhäuser (z.B. Spaltenquartiere).  
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4.2 Vögel  

 

Im Jahre 2023 konnten im Untersuchungsgebiet insgesamt 23 Vogelarten festgestellt werden, von 

denen 18 Arten als Brutvögel (inkl. Randbrüter) des Vorhabengebietes sowie 5 Arten als Gastvögel 

eingestuft werden.  

 

Tab. 3: Liste der 2023 im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vogelarten 
 

Schutz und Gefährdung  
Wissenschaftlicher 
Name 

 
Deutscher Name *1 

 
Status 
im UG 

BNG VSR RLH RLD 

s b I A 
 x  x * * Turdus merula  Amsel A BV (1), RB (3) 
 x  x * * Motacilla alba Bachstelze Ba RB (1) 
 x  x * * Fringilla coelebs  Buchfink B RB (1) 
 x  x * * Parus caeruleus  Blaumeise Bm BV (1) 
 x  x * * Pica pica  Elster E G 
 x  x * * Carduelis chloris  Grünfink Gf BV (2), RB (2) 
 x  x * * Serinus serinus  Girlitz Gi BV (1) 
 x  x * * Passer domesticus  Haussperling H BV (2), RB (2) 
 x  x * * Phoenicurus ochruros  Hausrotschwanz Hr BV (2), RB (1) 
 x  x * * Parus major  Kohlmeise K BV (1), RB (1) 
 x  x * 3 Delichon urbicum Mehlschwalbe M BV (1) 
 x  x * * Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke Mg RB (1) 
 x  x V V Hirundo rustica  Rauchschwalbe Rs G 
 x  x * * Columba palumbus  Ringeltaube Rt BV (1), RB (2) 
 x  x * * Erithacus rubecula  Rotkehlchen R RB (1)  
x x I x V * Milvus milvus  Rotmilan Rm G 
 x  x V 3 Sturnus vulgaris  Star S RB (3) 
 x  x 3 * Carduelis carduelis  Stieglitz Sti BV (1), RB (1) 
x x I x * * Milvus migrans  Schwarzmilan Swm G 
x x  x * * Falco tinnunculus  Turmfalke Tf G 
 x  x * * Turdus pilaris  Wacholderdrossel Wd BV (1) 
 x  x * * Troglodytes troglodytes  Zaunkönig Z BV (1), RB (2) 
 x  x * * Phylloscopus collybita  Zilpzalp Zi RB (1)  

*1 = Artkürzel gemäß Vorschlag Südbeck et al. (2005) 

Schutz und Gefährdung: Erhaltungszustände:  

BNG =    Bundesnaturschutzgesetz:  Hessen: KREUZINGER et al. 2023 

   b = besonders geschützte Art  
   s = streng geschützte Art  

VSR = Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (1979):  
I  = Schutz gemäß Artikel 4 Abs.1 (Anhang I). 

 Z = Schutz gemäß Artikel 4 Abs.2 (Zugvogelart) (TAMM et al. 2004). 

 A = allgemein geschützt Artikel 1 (alle wildlebenden Arten); 

RLH = Einstufung in der Roten Liste Hessen (11. Fassung, KREUZINGER et al. 2023) 
RLD = Einstufung in der Roten Liste Deutschlands (6. Fassung RYSLAVY et al. 2020) 
 

Gefährdungskategorien: 

0 = Ausgestorben oder verschollen G = Gefährdung anzunehmen 

1 = vom Aussterben bedroht R = extrem selten 

2 = stark gefährdet 3 = gefährdet 

   V = Zurückgehende Art der Vorwarnliste D = Daten unzureichend 

  - = ungefährdet    

 

Status im Untersuchungsgebiet:  BV = Brutvogel, RB = Randbrüter (jeweils mit Anzahl der Revierpaare), G = Gastvogel  
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Als landesweit gefährdete Vogelart des Untersuchungsgebietes wurde der Stieglitz nachgewiesen. Zu 

den Arten der hessischen Vorwarnliste zählen Rauchschwalbe, Rotmilan und Star. Sämtliche einheimi-

schen Vogelarten sind gemäß BNatSchG besonders geschützt. Eine bundesweite Gefährdung wird für 

Mehlschwalbe und Star angeführt. Hinsichtlich der Erhaltungszustände in Hessen sind Elster, Grünfink, 

Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Rotmilan, Star, Turmfalke und Wacholderdrossel relevant, deren Erhal-

tungszustände als „ungenügend-unzureichend“ eingestuft werden. Der Erhaltungszustand von Girlitz 

und Stieglitzes gilt in Hessen als „ungenügend-schlecht.“  

 

Zu den wertgebenden Brutvögeln des Untersuchungsgebietes zählen Grünfink, Girlitz, Mehlschwalbe, 

Star, Stieglitz und Wacholderdrossel. Elster, Rauchschwalbe, Rotmilan und Turmfalke treten als Nah-

rungsgäste im Gebiet auf. 

 

 Darstellung wertgebender Arten 

Die Elster (Pica pica) wurde im Untersuchungsgebiet als Gastvogel bzw. Nahrungsgast nachgewiesen. 

Die Art brütet vermutlich in einem Gehölzbestand nördlich des Untersuchungsgebietes. 
 

Der Grünfink (Carduelis chloris) wurde mit vier Revierpaaren im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. 

Die Art besiedelt die südöstlichen Ufergehölze des Plangebietes, zwei Hausgarten sowie einen Gehölz-

streifen nordöstlich des Plangebietes. 
 

Der Girlitz (Serinus serinus) wurde mit einem Revierpaar im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Die 

Art besiedelt die südöstlichen Ufergehölze des Plangebietes. 

 

Die Mehlschwalbe (Delichon urbicum) wurde mit einem Brutplatz im Untersuchungsgebiet nachgewie-

sen. Die Art besiedelt die Außenfassade eines Wohnhauses am Südwestrand des Plangebietes. 
 

Die Rauchschwalbe (Hirundo rustica) tritt innerhalb der Wörsbachaue als Nahrungsgast im Untersu-

chungsgebiet auf. Die Brutplätze der Art sind im Bereich der angrenzenden Siedlungslage von Wörs-

bach bzw. in Gebäuden landwirtschaftlicher Betriebe mit einer Tierhaltung zu erwarten. 
 

Der Rotmilan (Milvus milvus) tritt innerhalb der Wörsbachaue als Nahrungsgast im Untersuchungsge-

biet auf. Der Brutplatz der Art wird im Bereich der umliegenden Wälder erwartet.  
 

Der Star (Sturnus vulgaris) wurde mit drei Revierpaaren als Randbrüter des Plangebietes nachgewie-

sen. Die Art besiedelt einen Gehölzstreifen östlich des Plangebietes sowie einem Baumbestand an der 

Wolsdorfer Straße. 
 

Der Stieglitz (Carduelis carduelis) wurde mit zwei Revierpaaren im Untersuchungsgebiet nachgewie-

sen. Die Art besiedelt die südöstlichen Ufergehölze des Plangebietes sowie einen Gehölzstreifen östlich 

des Plangebietes. 
 

Der Turmfalke (Falco tinnunculus) tritt regelmäßig als Nahrungsgast im Untersuchungsgebiet auf. Der 

Brutplatz der Art wird im Bereich der Siedlungslage von Wörsbach erwartet.  
 

Die Wacholderdrossel (Turdus pilaris) wurde mit einem Brutrevier im Untersuchungsgebiet erfasst. Der 

Freibrüter besiedelt die Ufergehölze des Wörsbaches im Südosten des Plangebietes. 
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Karte 2: Brutvögel des Untersuchungsgebietes 2023  

  
 

Brutvögel (Revierzentren): A Amsel, Ba Bachstelze, B Buchfink, Bm Blaumeise, Gf Grünfink, Gi Girlitz, H Haussperling, Hr Hausrotschwanz, K Kohlmeise, M Mehlschwalbe, Mg Mönchsgrasmücke, Rt Ringeltaube, R Rotkehlchen, S 
Star, Sti Stieglitz, Wd Wacholderdrossel, Z Zaunkönig, Zi Zilpzalp. 

Kartendaten: DOP 20 - Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 
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4.3 Reptilien 
 

 

Im Jahre 2023 konnten im Untersuchungsgebiet keine Reptilienarten festgestellt werden. Im Vorfeld 

der Untersuchung wurden aufgrund der gegebenen Habitatstrukturen Vorkommen der Zauneidechse 

nicht ausgeschlossen. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden mit Schwerpunkt die 

Brachsteifen der Wegraine, Flurstücksgrenzen und Gebäuderänder kontrolliert. 

 

 

4.4 Amphibien 
 

 

Im Jahre 2023 konnten im Untersuchungsgebiet keine Amphibienarten festgestellt werden. Als poten-

tielles Laichgewässer für Amphibien wurde im Rahmen der vorliegenden Untersuchung der Wörsbach 

näher kontrolliert. Der Wörsbach stellt sich im Wesentlichen als begradigtes Fließgewässer dar (s. Abb. 

13), welches nur am Südrand vor der Walsdorfer Straße Reste von Ufergehölzen und eine strukturrei-

chere Gewässersohle aufweist (s. Abb. 14). 

 

  
Abb. 13: Wörsbach begradigt Abb. 14: Wörsbach naturnah  
Foto: M. Grenz (05.04.2023) Foto: M. Grenz (19.04.2023) 

 

Aufgrund des weitgehenden Fehlens von Uferabbrüchen, Gewässermulden und Stillwasserzonen fin-

den hier Arten der Bachoberläufe, wie der Feuersalamander, keine geeigneten Lebensbedingungen für 

die Larven vor. 
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4.4 Tagfalter und Widderchen 

 

Im Rahmen der Erfassung des Untersuchungsgebietes konnten im Jahre 2023 insgesamt 9 Tagfalter-

arten festgestellt werden.  

 

Tab. 4: Liste der im Jahr 2023 nachgewiesenen Tagfalter und Widderchen 

Schutz und Gefährdung  
Wissenschaftlicher 
Name  

 
Deutscher Name 
 

BNG FFH 

H
E 

D
A
 

G
I 

K
S RLD 

s b II IV 
    * * * * * Aglais urticae  Kleiner Fuchs 

 x   * * * * * Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen 

    * * * * * Inachis io  Tagpfauenauge 

    * * * * * Maniola jurtina  Großes Ochsenauge 

    * * * * * Pieris napi  Grünaderweißling 

    * * * * * Pieris rapae  Kleiner Kohlweißling 

 x   * * * * * Polyommatus icarus Hauhechel-Bläuling 

    * * * * * Thymelicus sylvestris  Braunkolbiger Dickkopffalter 

    * * * * * Vanessa atalanta  Admiral 
 

Schutz und Gefährdung: Erhaltungszustände:  

BNG =    Bundesnaturschutzgesetz:  Hessen: HLNUG, Abteilung Naturschutz (Stand 23. Oktober 2019) 

   b = besonders geschützte Art Deutschland: BfN (Stand 30. August 2019) 
   s = streng geschützte Art grün = günstig gelb = unzureichend  
   rot = schlecht  grau = unbekannt 

   weiß = keine Angabe     

FFH = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie:  
II  = in Schutzgebieten zu schützende Arten 
IV = besonders zu schützende Art 

 

RLH = Einstufung in der Roten Liste Hessen  
  (LANGE & BROCKMANN 2009, 3. Fassung, Stand 06.04.2008, Ergänzungen 18.01.2009)  

  (ZUB, KRISTAL, SEIPEL 1996, 1. Fassung, Stand 1.10.1995)  

RLD = Einstufung in der Roten Liste Deutschlands  
  (REINHARDT & BOLZ et al. 2011, 2. Fassung, Stand Dezember 2008)  

  (RENNWALD, SOBCZYK & HOPFMANN 2011, Stand 2007, geringfügig ergänzt Dezember 2010)  

 

Gefährdungskategorien: 
0 = ausgestorben oder verschollen G = Gefährdung anzunehmen 
  1 = vom Aussterben bedroht R = extrem selten 
  2 = stark gefährdet 3 = gefährdet  
  V = zurückgehende Art der Vorwarnliste D = Daten unzureichend 
  * = ungefährdet - = kein Nachweis oder nicht etabliert 
  # = nicht bewertet p = Meldung nicht nachprüfbar  
  ? = Daten ungenügend  
  ! = nicht aufgeführt 

 

Nach den vorliegenden Bestandserhebungen liegen für das Untersuchungsgebiet keine Nachweise 

bundes- oder landesweit gefährdeter Arten vor.  

 

Die Arten der Gattungen Coenonympha und Polyommatus des Untersuchungsgebietes sind gemäß 

Bundesartenschutzverordnung i. V. m. dem BNatSchG besonders geschützt. Arten des Anhang IV der 

FFH-Richtlinie wurden nicht nachgewiesen. 
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Das Untersuchungsgebiet zeichnet sich mit seinen frischen bis deutlich wechselfeuchten Wiesen durch 

einen artenarmen bis mäßig artenreichen Tagfalterbestand aus. Mit Ausnahme des Braunkolbigen 

Dickkopffalters, wurden sämtliche Artnachweise mit nur wenigen Exemplaren oder Einzeltieren er-

bracht. 

 

Teile der wechselfeuchten Wiesen des Plangebietes weisen Bestände mit dem Großen Wiesenknopf 

(Sanguisorba officinalis) auf. Nachweise von Arten der Gattung Maculinea konnten hier im Rahmen der 

gezielten Geländebegehungen zur Hauptflugzeit der Arten nicht erbracht werden. Hierbei ist jedoch 

darauf hinzuweisen, dass die Witterungsbedingungen zur Hauptflugzeit des Dunklen Wiesenkopf 

Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) sich Ende Juli 2023 als ungünstig darstellten. 

 

  
Abb. 15: Braunkolbiger Dickkopffalter saugend Abb. 16: Blühaspekt mit Großem Wiesenknopf  
Foto: M. Grenz (25.06.2023) Foto: M. Grenz (20.07.2023) 
 
 
 

 Darstellung wertgebender Arten 

 

Das Kleine Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus) wurde mit drei Exemplaren im Plangebiet 

nachgewiesen. Die Art besiedelt im Gebiet lückige Grünlandbestände und Ruderalfluren der Saum-

strukturen bzw. Wegraine. Als Lebensraum der Art werden Offenland, trockene bis mäßig feuchte 

Grasländer mit lückigen Stellen genannt, fehlt aber in intensiv genutzten Grünländern. Die Eiablage 

erfolgt an Gräsern. Die Raupen leben oligophag an Süßgrasarten (REINHARDT ET AL. 2020). Nach 

BROCKMANN (1989) ist die Art in Hessen, mit Ausnahme der ausgeräumten Agarlandschaft, jeher häu-

fig. Als Falter fast des gesamten Grünlandspektrums, findet sich die Art dabei nahezu überall im Offen-

land. Das Kleine Wiesenvögelchen weist in Hessen und bundesweit keine Gefährdung auf. Die Art ist 

gemäß Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt. 

 

Der Hauhechel-Bläuling (Polyommatus icarus) wurde mit zwei Exemplaren im Nordwesten des Plange-

bietes nachgewiesen. Die Art besiedelt im Gebiet lückige Grünlandbestände. Als Lebensraum der Art 

werden trockene, als auch feuchte Habitate genannt, sofern genügend Nektar- wie Raupenfutterpflan-

zen vorhanden sind. Als Eiablageort und Raupennahrungspflanzen werden verschiedene Schmetter-

lingsblüter (Fabaceae) genutzt (u.a. Gewöhnlicher Hornklee, Weiß-Klee, Hopfen-Luzerne, Bastard-

Luzerne, Gewöhnlicher Hufeisenklee, Rot-Klee) (REINHARDT ET AL. 2020). Nach BROCKMANN (1989) ist die 

Art in Hessen weit verbreitet und häufig. Der Hauhechel-Bläuling weist in Hessen und bundesweit 

keine Gefährdung auf. Die Art ist gemäß Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt. 
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4.5 Sonstige Artengruppen 
 

 

Zufallsbeobachtungen weiterer wertgebender Arten bzw. Artengruppen beschränken sich auf Nach-

weise der in Hessen gefährdeten Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo). Die typische Fließgewäs-

serart besiedelt Teilabschnitte des Wörsbaches mit einem hohen Uferbewuchs zur Flugzeit. Ein wichti-

ger Faktor für das Vorkommen der Blauflügel-Prachtlibellen ist das Sauerstoffangebot des Gewässers. 

Die Larven reagieren bei Sauerstoffmangel sehr empfindlich, so dass die Sauerstoffsättigung des Was-

sers entsprechend hoch sein muss. So wird der Art nach DIN ein Indikationswert im Saprobiensystem 

von 1,9 zugeordnet, der für einen gering bis mäßig verschmutzten Gewässertyp (β-mesosaprob) steht 

und eine Gewässergüteklasse von I bis II bedeutet. Ein weiterer zentraler Faktor für das Vorkommen 

der Larven der Blauflügel-Prachtlibelle ist der Wärmehaushalt des Gewässers. Diese Art bevorzugt, 

anders als die Gebänderte Prachtlibelle, vor allem die kühleren und schattigeren Bereiche des Gewäs-

sers. 

 

Tab. 5: Liste der im Jahr 2023 nachgewiesenen Libellen 

Schutz und Gefährdung  
Wissenschaftlicher 
Name 

 
Deutscher Name 
 

BNG FFH RLH RLD 

s b II IV 
 x   3 * Calopteryx virgo Blauflügel-Prachtlibelle 

 
Schutz und Gefährdung: Erhaltungszustände:  

BNG =    Bundesnaturschutzgesetz:  Hessen: HLNUG, Abteilung Naturschutz (Stand 23. Oktober 2019) 

   b = besonders geschützte Art Deutschland: BfN (Stand 30. August 2019) 
   s = streng geschützte Art grün = günstig gelb = unzureichend  
    rot = schlecht  grau = unbekannt 

   weiß = keine Angabe  
FFH = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie  

II  = in Schutzgebieten zu schützende Arten 
IV  = besonders zu schützende Art 

RLH = Einstufung in den Roten Liste Hessens  
  (PATRZICH et al. 1996, 1. Fassung, Stand September 1995) 
RLD = Einstufung in der Roten Liste Deutschlands  
  (OTT et al. 2015, 3. Fassung, Stand Anfang 2012) 
 
Gefährdungskategorien: 

0 = ausgestorben oder verschollen G = Gefährdung anzunehmen 
1 = vom Aussterben bedroht R = extrem selten 
2 = stark gefährdet ? = Daten ungenügend 

  3 = gefährdet  # = nicht bewertet 
  V = zurückgehende Art der Vorwarnliste D = Daten unzureichend 
 * = ungefährdet -  = kein Nachweis oder nicht etabliert  
 
 
 

Weitere Hinweise auf artenschutzrechtlich relevante Arten (z.B. Nachtkerzenschwärmer) liegen für das 

Untersuchungsgebiet nicht vor. 

 

 



Faunistisches Gutachten   

Bebauungsplan >Brückenbacher Weg< Stadt Idstein, Stt. Wörsdorf 

 

Büro für angewandte Faunistik und Monitoring (BFM) Stand: 10/2023 

- 19 - 

 

5 Zusammenfassung und Bewertung 

 

Die Stadt Idstein plant am nordöstlichen Siedlungsrand von Wörsdorf eine städtebauliche Erweiterung 

der Ortslage. Aus vorgenanntem Grund wird hierzu von Seiten der Stadt Idstein der Bebauungsplan 

„Brückenbacher Weg“ aufgestellt. Für die Realisierung des Vorhabens sind die artenschutzrechtlichen 

Belange gemäß BNatSchG zu berücksichtigen. Aufgrund des Artenpotentials der im Plangebiet vor-

handenen Biotopstrukturen war nicht auszuschließen, dass durch das Vorhaben streng geschützte 

Arten und/oder FFH-Anhang-IV-Arten beeinträchtigt werden. Aufgrund der vorgenannten Sachverhalte 

wurde eine aktuelle Bestandserfassung der Fauna (Fledermäuse, Vögel, Reptilien, Amphibien, Tagfal-

ter) beauftragt, welche vom Büro für angewandte Faunistik und Monitoring (Fernwald) durchgeführt 

wurde.  

 

Im vorliegenden Bericht werden die Untersuchungsergebnisse der faunistischen Erhebungen aus dem 

Jahre 2023 dargestellt und bewertet. In der Zusammenschau der faunistischen Ergebnisse wurden im 

Untersuchungsgebiet mindestens 4 Fledermausarten, 23 Vogelarten, 9 Tagfalterarten sowie eine Libel-

lenart festgestellt. Vorkommen von Reptilien und Amphibien werden nach den vorliegenden Untersu-

chungen für das Plangebiet derzeit ausgeschlossen. 

 

Das von frischen bis wechselfeuchten Grünlandbeständen dominierte Plangebiet zeichnet sich zwi-

schen Siedlungsrand und Wörsbachaue insgesamt durch eine geringe bis mäßig artenreiche Artenviel-

falt aus. Vorkommen wertgebender Arten, wie Stieglitz und Girlitz, beschränken sich hier auf Reste 

strukturreicher Uferabschnitte des Wörsbaches. Der heute im Wesentlichen begradigte, aber sauer-

stoffreiche und weitgehend saubere Wörsbach, weist dabei ein hohes Entwicklungspotential auf, wel-

ches sich u.a. am Südostrand des Gebietes mit Vorkommen der Blauflügel-Prachtlibelle darstellt. Wert-

gebende Brutvögel am Südrand des Plangebietes sind u.a. Haussperling und Mehlschwalbe, welche 

Nischen der bestehenden Bebauung oder Außenfassaden besiedeln. Die dortigen Gebäude der Wohn-

häuser und Stallungen bieten zudem Fledermäusen potentielle Quartierstandorte (z.B. Spaltenquartie-

re). Darüber hinaus wird das Plangebiet von Fledermäusen vor allem als Transfer- und Jagdgebiet 

genutzt.  

 

 

 
…………………….……………………… 

Manfred Grenz     Fernwald, den 18.10.2023 
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